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i .  Die Universitäten, Hochschulen, Fachschulen und 
wissenschaftlichen Institute konzentrieren sich auf 
die Vermittlung neuester wissenschaftlicher Er
kenntnisse und Arbeitsmethoden.

Die Weiterbildung an den Universitäten, Hochschu
len, Fachschulen und Instituten ist zu richten auf

— die Durchführung besonderer Weiterbildungs
aufgaben für WB bzw. Ministerien, volkseigene 
Kombinate und Betriebe zur Erreichung speziel
ler Zielsetzungen auf der Grundlage von Ver
einbarungen

— die Erlangung besonderer Qualifikationsnach
weise auf Tätigkeitsgebieten, die in der gesam
ten Volkswirtschaft eine wichtige Rolle spielen

— die Vertiefung und Erweiterung theoretischer 
Kenntnisse des Fachgebietes und anderer Ge
biete.

Die Universitäten, Hochschulen, Fachschulen und 
Institute führen Weiterbildungsveranstaltungen auf 
Spezialgebieten und langzeitigen Bildungsmaßnah
men durch ln Form von
— Lehrgängen, Fernstudien und Abendkursen, Fe

rienveranstaltungen, Bereitstellung von Gast
hörerplätzen in speziellen Lehrveranstaltungen 
sowie zeitweiligen Arbeitsplätzen in Instituten 
und Labors

— wissenschaftlichen Konferenzen in Zusammen
arbeit mit der KDT, wissenschaftlichen Gesell
schaften, staatlichen und wirtschaftlichen Orga
nen.

Die Rektoren bzw. Direktoren haben zu veranlas
sen, daß von ihrer Einrichtung Angebote für die 
Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen 
auf modernen Wissenschaftsgebieten unterbreitet 
und Aufträge für solche Maßnahmen entgegen
genommen werden.
Die Rektoren bzw. Direktoren sind dafür verant
wortlich, daß zur ständigen Erhöhung des Niveaus 
der sozialistischen Erziehung und der Ausbildung 
sowie der Forschung die Weiterbildung der Wissen
schaftler der eigenen Einrichtung erfolgt. Sie haben 
zu sichern, daß sich die Wissenschaftler grund
legende Kenntnisse des Marxismus-Leninismus an
eignen.

Die Weiterbildung an der Universität oder Hoch
schule hat der für dieses Gebiet verantwortliche 
Direktor im Aufträge des Rektors zu planen und 
zu organisieren.

3. Das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen 
konzentriert sich in Wahrnehmung seiner Verant
wortung auf grundsätzliche Fragen der Weiterbil
dung.

Es hat folgende Hauptaufgaben:

— Studium und Verallgemeinerung fortgeschritten
ster Methoden und Formen der Weiterbildung 
sowie wissenschaftliche Unterstützung der Bil
dungsstätten durch Vermittlung pädagogisch-me
thodischer Erkenntnisse und Erfahrungen

— Erarbeitung von Grundsätzen für Weiterbil
dungsprogramme und Studienmaterialien, Orga
nisierung der Ausarbeitung von allgemein zu 
nutzenden Lehrmaterialien

— Herausgabe von Lehrmaterial auf dem Gebiet 
des Marxismus-Leninismus auf der Grundlage 
der Lehrprogramme der Hoch- und Fachschulen

— Koordinierung der Forschung zur Entwicklung 
der Weiterbildung, insbesondere der Theorie 
der sozialistischen Erwachsenenbildung und der 
Betriebspädagogik; Aufbau eines Informations
systems und Dokumentationsdienstes für das 
Gebiet der Weiterbildung

— Auswertung internationaler Erfahrungen, insbe
sondere der Entwicklung der Weiterbildung in 
der Sowjetunion und den anderen sozialistischen 
Ländern.

Dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen 
untersteht zur Durchführung dieser Aufgaben das 
Institut für Weiterbildung als wissenschaftliches 
Zentrum für dieses Arbeitsgebiet.

Im Aufträge des Ministers für Hoch- und Fach
schulwesen ist der für die Weiterbildung zustän
dige Stellvertreter für die Arbeit auf diesem Ge
biet verantwortlich. Vom Minister für Hoch- und 
Fachschulwesen wird ein Beirat für Weiterbildung 
berufen.
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